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I. - Räumlicher Geltungsber-eA& 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Theodor-Alt- 

hoff-Str./Hatzper Str. (Auf der Mielesheide)" liegt im 

Stadtteil Bredeney. 

Der vorliegende Planentwurf umfaßt einen Bereich öst- 

lich der Matzper Straße (L 1.32) und südlich der Theo- 

dor-Althoff-Straße und wird in etwa begrenzt durch 

- die Hateper Straße (L 132) im Südwesten, 

- die Theodor-Althoff-Straße im Nordwesten, 

- die Grundstücke Theodor-Althoff-Straße 33 bzw. Beck- 

mannsbusch 100 und deren Verlängerung i.n südöstli- 

cher Richtung im Nordwesten, 

- die Grundstücke Hatzper Straße 10 bzw. Heierbusch 5 2  

bis 64 im Südosten. 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches wird im 

Plan, Maßstab 1:1000, durch eine Signatur gem. PlanZVO 

eindeutig festgesetzt. 

1 1 .  Planunqsrechtliche SiQl~.ti~~ 

11.1 Regionalplanerische Vorgaben 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP) von 1906 ist der gesam- 

te Verfahrensbereich als "Wohnsiedlungsbernich" darge- 

stellt. 



Darstellungen des wirk.s~~.nnF~ 

Der wirksame Flächenniitzungsplan stellt für den groß- 

räumigen Bereich Theodor-Althoff-Straße/Hatzper Straße 

irn wesentlichen eine "qewerbliche Baufläche" dar. 

In nordöstlicher Richtung ist direkt anschließend an 

die Begrenzung der "gewerblichen Bauf läche" ein ca. 20 

rn parallel zu dieser verlaufender Bereich als "Wohnbau- 

fläche" dargestellt. 

Diese im gegenwärtig wirksamen FNP dargestellten Pla- 

nungsziele wurden bislang nicht über einen Bebauungs- 

plan umgesetzt. 

Da die nunmehr geplanten Nutzungen im Verfahrensbereich 

nicht mehr den aktuellen städtebaulichen Zielsetzungen, 

die im Rahmen der Ausweisung einer Sonderbaufläche nun- 

mehr die Realisierung eines Büroparks vorsehen, entspre- 

chen, wird zeitgleich mit dem Verfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 3/95 "Theodor-Althoff-Str./Hatz- 

per Str. (Auf der Mielesheide)" eine entsprechende Ande- 

rung des !?NP im Parallelverfahren gern. 5 6 Abs. 3 BauGB 

durchgeführt. 

Verbindliche Bauleitplanung 
--W 

Zur Sicherung einer 'städtebaulich geordneten Entwick- 

lung gern. 5 1 Abs. 3 und 5 BauGB wird für den Bereich 

"Theodor-Althoff-Str./Hatzper Str. (Auf der ~ieies- 

heide)" ein Bebauungsplan aufgestellt. 

Die Bürgerbeteiligung gern. 5 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 

vom 13.09.94 bis zum 27.09.94. 

Die Bürgeranhörung wurde am 20.09.94 durchgeführt. 



Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. 

5 4 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 15.08.94 bis zum 30.09.94. 

Am 26.04.1995 beschloß der Rat der Stadt Essen - gleich- 

zeitig mit der Aufstellung und öffentlichen Auslegung 

der Flächennutzungsplanänderung Nr. IX/26/1 "Theodor- 

Althoff-Straße/Hatzper Straße (Auf der Mielesheide)" - 
die Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungs- 

planentwurfes Nr. 3/95 "Theodor-Althoff-Straße/Hatzper 

Straße (Auf der Mielesheide)". 

Gemäß 5 3 Abs. 2 BauGB h.at der Entwurf des Bebauungspla- 

nes mit der dazugehöi:igen Begründung -. zeitgleich mit 
dem Entwurf zur Änderung des Flächeiiriutzungsplanes 

nebst dem dazugehörigen Erläuterungsbericht - vom 

30.05.1995 bis zum 30.06.1995 öffentlich ausgelegen. 

111. Städtebauliche Situaso-n 

111.1 Lage und städtebauliche Einbindung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt Ca. 4 Irm südwestlich der Essener 

Innenstadt im Stadtteil Bredeney, einem Stadtquartier, 

das im wesentlichen durch eine aufgelockerte, meist zei- 

lenartige Wohnbebauung, durch tertiäres Gewerbe sowie 

durch den direkt angrenzenden, in das Talraumsystem des 

Borbecker Mühlenbaches integrierten Landschaftsraum ge- 

prägt ist. 

Das Ca. 3,6 ha große Plangebiet wird von der Theodor- 

Althoff-Straße im Nordwesten und der Hatzper Straße (L 

132) im Südwesten begrenzt.. Im Nordosten schließt es un- 

mittelbar an eine zeilenartige, überwiegend 2-geschossi- 

ge aufgelockerte und gut durchgrünte Wohnbebauung irn 

Verlauf der Straße Beckmannsbusch an. Im Südosten 

grenzt das Plangebiet an den Geltungsbereich des Land- 



schaftsschutzgebietes "Reckmannsbusch-Stocksiepen", wo- 

bei das Planungsgebiet hier von einer leicht geneigten 

Fläche in einen steil abfallenden Talbereich übergeht, 

der aus Grünland mj.t Einzelgehölzen und Gehölzstreifen 

an den Rändern besteht. 

Das engere städtebaul.iche Umfeld des Plangebietes ist 

einerseits durch 4-geschossige, miteinander verbundene 

Solitärbaukörper auf der gegenüberliegenden Seite der 

Theodor-Althoff-Straße -Hauptverwaltung Karstadt- ge- 

kennzeichnet, andererseits durch eine überwiegend 2-ge- 

schossige, offene und zeilenartige, im Verlauf der Stra- 

ße Beckmannsbusch eher zufällig endende Wohnbebauung im 

nördöstlich anschließenden Bereich sowie jenseits der 

Hatzper Straße. 

Signifikant ist hier der relativ geringe Anteil der 

überbauten Grundstücksflächen sowohl in den Wohn-, als 

auch in den GE-Gebieten, wobei die Grundstücksfreiflä- 

chen innerhalb der bestehenden GE-Gebiete großflächig 

versiegelte Bereiche in Form von Stellplatzanlagen auf- 

weisen. 

Neben der günstigen verkehrlichen Anbindiing - bezogen 

auf den MIV durch die A 52 und die Hatzper Str. (L 

132), bezogen auf den ÖPNV durch die geplante Endhalte- 

stelle der Stadtbahn U 17 in der Theodor-Althoff-Straße 

sowie die Haltestellen der Buslinien 142, 152 und 169 

in der Hatzper Straße - verleihen insbesondere die Art 
und qualitative Ausformung der angrenzenden Nutzungen 

dem Plangebiet, in Bezug auf seine avisierte Nutzung - 
Büro- und Verwaltungsnutzungen -, eine hohe Standortqua- 
lität. 



111.2 Gegenwärtiqe Nutzung des Plangebietes 

Gegenwärtig befindet sich auf dem überwiegenden Teil 

des Plangebietes ein PKW-Parkplatz mit einer bituminö- 

sen, z.T. wassergebundenen Decke. Die für den derzeiti- 

gen Nutzungszweck entsprechend geebnete und leicht ter- 

rassierte Fläche ist weitgehend vegetationsfrei und 

wird in ihren südwestlichen, südostlichen und nordöstli- 

chen Randbereichen von jeweils Ca. 5 m breiten, auf- 

geböschten Gehölzstreifen eingegrünt, die aus Ca. 5 bis 

10 Jahre alten Pflanzungen überwiegend heimischer Arten 

(Weiden, Vogelbeeren, Hainbuchen, Eschen, Ahorn, Wildro- 

Sen, Krautschichten u.a.) bestehen. Ein 20 - 40 m brei- 
ter, nach Südosten abfallender Randstreifen bildet den 

Oberhanq des angrenzenden Talraumes und wird als Grün- 

land - mehrschürige Wiese - genutzt. Direlct an der Hatz- 
per Straße befindet sich eine Gartenbrache mit altem 

Baumbestand (überwiegend Obstbäume, Ahorne sowie eine 

durchwachsene Weißdornhecke). 

Die externe Erschließung des Plangebietes erfolgt gegen- 

wärtig über eine Zu- und Ausfahrt von der Theodor-Alt- 

hoff-Straße aus. 

0 
IV. Umweltbelanqe 

IV.l Ökologisch-freiraumpoa-nerische Bedeutung des Plan- 

gebietes 

Der räumliche Geltungsbereicli des Bebauungsplailes liegt 

im Siedlungsbereich innerhalb des Regionalen Grünzuges 

B, der hier im Grenzbereich der Städte Essen und 

Mülheim verläuft. Dieser Grünzug hat eine sehr hohe 

überörtliche Bedeutung und Schutzbedürftigkeit als Aus- 



gleichs- und Gliederungsel.ement für die dicht besiedel- 

te und freiraumarme Kernzone des Ruhrgebietes. 

Die ökologische und freiraumplanerische Bedeutung des 

Plangebietes ergibt sich aus seiner Lage im Quellbe- 

reich des Borbecker Miihlenbaches, der unmittelbar süd- 

östlich angrenzend entspringt. Der Talraum liegt im 

Grünzug Heierbusch und ist in Verbindung mit den benach- 

barten Tälern Bestandteil eines Freiraumsystems, das 

vor allem aufgrund seiner Lage im Siedlungsbereich eine 

große Bedeutung sowohl für den Biotopverbund, als auch 

für die naturnahe Erholuiig besitzt. 

Diese Bedeutung kommt insbesondere auch in den planungs- 

rechtlichen Darstellungen des wirksamen Landschafts- 

plans bzw. der Festsetzung des Landschaftsschutzgebie- 

tes Nr. 3.4.20 "Becl~mannsbusch-Stocksiepen" zum Aus- 

druck. 

Hierin ist vor allem auch das Gebot enthalten, die Bach- 

läufe in diesem Bereich - insbesondere den Borbecker 

Mühlenbach - zu renaturieren und in diesem Zusammenhang 
das vorhandene Freiraumsystem ökologisch aufzuwerten. 

Ferner beinhaltet der Landschaftsplan die Anlage eines 

Ca. 400 m langen Wanderweges im Talraum des Heier- 

buschtales mit der Zielsetzung, diesen Bereich für die 

naturnahe Erholung zu erschließen. 

Lokalklimatisch-1ufthy.gienische Situation 

Das auf einer relativ warmen, windexponierten Kuppenla- 

ge liegende Plangebiet ist dem Kliinatop "Stadtrandkli- 

mau mit den Charakteristika eines modifizierten Strah- 

lungsfeldes, einer gedämpften und leicht angehobenen 

Temperaturamplitude, einer erhöhten Feuchte und Wind- 

dämpfung sowie eines positiven Bioklimas zuzuordnen. 



Der Bereich des angrenzenden Talraumsystems des Bor- 

becker Mühlenbaches ist durch häufige Kaltluftentste- 

hung gekennzeichnet. 

Laut Darstellung des Immissionsschutzkonzeptes der 

Stadt Essen - Entwurf der Fortschreibung 1993 - ist das 
Plangebiet relativ gering mit Luftschadstoffen belastet. 

Sowohl die mittlere Jahresbelastung (IW1), als auch 

die Spitzenbelastung (IW2) durch Staubniederschlag 

liegen in einem Bereich von 20 bis max. 40 Prozent des 

entsprechenden Immissionsgrenzwertes der TA-Luft. 

Die Schwefeldioxidbelastung wird im Plangebiet mit max. 

35 Prozent des entsprechenden Wertes der TA-Luft für 

die mittlere Jahresbt?lastung (IW1) angegeben, während 

die Spitzenbelastung (IW2) in einem Bereich von 30 

bis max. 45 Prozent des entsprechenden Wertes der TA- 

Luft liegt. 

Der vorsorgeorientierte Mindeststandard des Umwelt- 

schutzprogrammes der Stadt Essen von 40 Prozent des ent- 

sprechenden Immissionsgrenzwertes der TA-Luft wird im 

Plangebiet für Staubniederschlag - IW1 und IW -Wer- 2 
te - und für Schwefeldioxid (IW1) eingehalten. Bei 

der Spitzenbelastung durch Schwefeldioxid (IW2) kann 

es zu einer leichten Überschreitung des vorsorgeorien- 

tierten Mindeststandards kommen. 

IV.3 Lärmimmissionen 

Die vom Straßenverkehr verursachten Geräuschimmissionen 

an der außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- 

plans Nr. 3/95 "Theodor-Althoff-Str./Hatzper Str. (Auf 

der Mielesheide)" liegenden vorhandenen Wohnbebauung 

sind nach Ergebnissen der "Schalltechnischen Untersu- 

chung im Bereich "Karstadt Hauptverwaltung" und zum Be- 

bauungsplan "Theodor-Zilthoff--Straße/Hatzper Straße (Auf 



der Mielesheide)" des Stadtplanungsamtes Essen im Be- 

reich der Theodor-Althoff-Straße je nach Bezugspunkt 

derzeit tags mit 61 dR(A) bis 65 dB(A), nachts mit 50 

dB(A) bis 54 dB(A) anzusetzen. 

Im Bereich der Stralle Beckmannsbusch liegen die Ge- 

räuschimmissionswerte je nach Bezugspunkt tags zwischen 

50 dB(A) und 52 dB(A), nachts zwischen 40 dB(A) und 43 

dB(A) . 

Der Orientierungswert für Schallimmissionen aus dem Bei- 

blatt zur DIN 18005 von 50 dR(A) tags und 35 bzw. 40 

dB(A) nachts für reine Wohngebiete (WR) wird danach an 

fast allen betrachteten Bezugspunkten - insbesondere im 
Bereich der Theodor-Althoff-Straße - bereits heute über- 
schritten. 

Die "Schalltechnische Untersixchung im Bereich "Karstadt 

Hauptverwaltung" und zum Bebauungsplan "Theodor-Alt- 

hoff-Straße/Hatzper Straße (Auf der Mielesheide)" des 

Stadtplanungsamtes der Stadt Essen ist beim Stadtpla- 

nungsamt der Stadt Essen einzusehen. 

IV.4 Altlasten und Altstandorte 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3/95 "Theo- 

dor-Althoff-Str./Hatzper Str. (Auf der Mielesheide)" 

ist zur Zeit nicht im Kataster über Altstandorte und 

Altablagerungen der Stadt Essen erfaßt. 

Im Rahmen des weiteren Behauungsplanverfahrens wird 

kein Bodenuntersuchunysbedarf auf der Grundlage des ge- 

meinsamen Runderlasses der Ministerien MSV/MRW/MURL "Be- 

rücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbe- 

sondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Bauge- 

nehmigungsverfahren", für erforderlich gehalten, da Alt- 



lastenverdachtsflächen nicht vorhanden sind, das Ein- 

zugsgebiet Essen-Bredeney nicht als atmosphärisches Be- 

lastungsgebiet zu klassifizieren ist und die geplanten 

Nutzungen - sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim- 
mung "Büro- und Verwaltungsnutzungen" sowie "private 

bzw. öffentliche Grünfläche" (ohne Spielbereich) - 
nicht als sensibel einzustufen sind. 

Eine Beeinflussung des Grundwassers durch Altablagerun- 

gen im Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

kann aufgrund der Lage der einzelnen Alt.lastenverdachts- 

flächen im weiteren Umfeld des Bebauungsplanes in Ver- 

bindung mit der jeweiligen geologischen Situation nicht 

abgeleitet werden. Denientsprechend erfolgen von diesen 

Flächen aus auch keinerlei nachteilige Eeeinflussungen 

des Plangebietes auf dem Grundwasserpfad. 

V. Anlaß , und -~ielsetzur~g-der Planuoq 

V. 1 Erfordernis der Planung 

Die heutige, städtebaulich unbefriedigende Realnutzung 

des Bereiches Theodor-.Althoff-Str./Hatzper Str. (L 132) 

-PKW-Parkplatz für Messezweclre-, die gute verkehrliche 

Anbindung an das örtl.iche und überörtliche Straßennetz 

-A 52-, die künftig noch verbesserte ÖPNV-Bedienung 

-Verlängerung der U 17 bis zur Endhaltestelle in der 

Theodor-Althoff-Str.- sowie die Absicht einer Invest- 

orengruppe, an diesem Standort einen "Büropark" zu rea- 

lisieren, haben hier einen planerischen Handlungsbedarf 

entstehen lassen. 



In Zusammenarbeit und enger Abstimmung zwischen den 

Investoren und der Stadt Essen wurde zur Klärung der 

städtebaulich-architektonischen Entwicklungsmöglichkei- 

ten dieses Areals, unter besonderer Berücksichtigung 

ökologisch-landschaftsplanerischer Belange, ein be- 

schränkter einstufiger Realisierungswettbewerb in einem 

anonymen Regelverfahren nach den Grundsätzen und Richt- 

linien für Wettbewerbe (GRW 1977) ausgelobt. 

Der vom Preisgericht einstimmig mit dem 1. Preis prä- 

mierte Wettbewerbsbeitrag des Büros "von Gerkan, Marg 

und Partner" aus Hamburg definiert hier ein klar ables- 

bares, überzeugendes städtebaulich-architektonisches Ge- 

samtkonzept mit hoher Signifikanz und einem daraus ab- 

leitbaren, hohen Akzeptanzniveau bei Nutzern und Bevöl- 

kerung. 

Die Qualität dieses umfassend konsensfähigen Konzeptes 

liegt in der naturräumlichen Verbundenheit zweier U-för- 

mig umbauter Hofräuine, die zum einen direkt. im anderen 

Fall unter einem aufgaständerten Querflügel mit der Au- 

ßenlandschaft zusammenfließen. Die vorhandene Topogra- 

phie bleibt dabei durchweg spürbar. 

Nach Überarbeitung des Entwurfes bezüglich des Abstan- 

des zu den unmittelbar nordöstlich benachbarten Wohnge- 

bäuden dient das solchermaßen modifizierte städtebauli- 

che Gesamtkonzept nunmehr als Grundlage für den in Auf- 

stellung befindlichen Bebauungsplan. 

V.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Zweck des Bebauungsplanes ist es, gem. 5 1 Abs. 3 BauGB 

eine städtebaulich geordnete Entwicklullg im Bereich 

Theodor-Althoff-Str./Hatzper Str. (L 132) durch die ver- 

bindliche Bauleitplanung zu sichern. 



Planerische Zielsetzurig ist dabei die Realisierung ei- 

nes "Büroparks", der die städtebaulich unbefriedigende 

Situation der großf.Lächigen Pkw-Parkplatznutzung im 

0.9. Bereich nachhaltjg verbessert und hier eine, dem 

städtebaulichen Umfeld angemessene, funktionsadäquate 

Architektur definiert, die gleichermaßen den ökolo- 

gisch-1andschaftsgestal.terischen Belangen in besonderer 

Weise gerecht wird. 

Die wesentlichen Zielsetzungen, die mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans "Theodor--Althoff-Str./Hatzper Str. 

(Auf der Mielesheide)" verfolgt werden, sind im einzel- 

nen wie folgt definiert: 

- architektonisch-städtebauliche Akzentuierung der to- 

pographisch markanten und visuell äußerst signifikan- 

ten Ecksituation im Bereich der Kreuzung Theodor-Alt- 

hoff-StraßeDatzper Straße; 

- maßstäbliche bauliche Höhenentwicklung, Baukörperdi- 

mensionierung und Baukörperstellung der künftigen Be- 

bauung im Kontext mit den vorhandenen Strukturen und 

Erscheinungsformen der im Umfeld vorhandenen Bebau- 

ung; 

- Schaffung ' quartiersadäquater Aufenthaltsqualitäten 

innerhalb der zu konzipierenden öffeiitlichen, wie 

auch halböffentlichen Freiräume: 

- architektonisch-1.andschaftsgestalterisch sensible 

Formulierung des Überganges der geplanten Bau-/Gebäu- 

destruktur in den angrenzenden Landschaftsraum des 

Heierbuschtales: 

- landschaftsgärtnerische standortgerechte Gestaltung 

der verbleibenden, durch Stellplätze und Zuwegungen 



für die interne Erschließung des Plangebietes sowie 

für Funktionsflächen nicht unbedingt erforderlichen 

Freiflächen; 

- Gewährleistung einer fußläufigen Verbindung zwischen 

der Theodor-Althoff-Straße und dem geplanten, teil- 

weise schon vorhandenen Wanderweg im Talraum des 

Heierbuschtales. 

V1 . Planinah lte und Festsetzungen 

VI. 1 &der baulichen Nut-q 

V1 .l. 1 sonstiges Sondergebiet (SO) 

Ziel der Planung ist es, den Bereich "Theodor-Althoff- 

Str./Hatzper Str. (Auf der Mielesheide)" einer aus- 

schließlich durch Büro- und Verwaltungsriutzungen gepräg- 

ten Entwicklung in der Absicht zuzuführen, einen funk- 

tionalen Schwerpunkt "Büropark" zu bilden und störende 

Nutzungen fernzuhalten. 

Als Art der baulichen Nutzung wird gem. 5 11 Abs. I Bau- 
NVO ein "Sonstiges Sondergebiet" -SO- mit der Zweckbe- 

stimmung "Büro- und Verwaltungsnutzungen" festgesetzt. 

Diese Festsetzung ist abschließend definiert. Danach 

sind ausschließlich zulässig: 

- Unternehmensverwaltungen und -vertretungen einschl. 

zugehöriger Forschungs- und Entwicklungsabteilung so- 

wie Schulungsstätten, 

- Ingenieurbüros und Büros der beratenden Berufe, 



- Verwaltungen und Dienstleistungsunternehmen der öf- 

fentlichen Hand. 

,Prinzipiell lassen sich die vorgesehenen Nutzungen auch 

dem Gebietstyp "Gewerbegebiet" zuordnen, doch wäre zur 

Erreichung der gewünschten Zweckbestimmung die Festset- 

zung einer Beschränkung der zulässigen Nutzung nach g 1 

Abs. 5 und Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 BauNVO für diese in Fra- 

ge kommenden Gebietstypen erforderlich. Durch den Grad 

der hier notwendigen Einschränkung der Zulässigkeit auf 

nur wenige Vorhaben bliebe die allgemeine Zweckbestim- 

mung des Gebietes nicht mehr gewahrt, so daß die Voraus- 

setzungen für eine diesbezügliche Ausweisung nicht mehr 

gegeben sind. Eine Gliederung nach 1 Abc. 4 BauNVO 

ist hier ebenfalls nicht zweckdienlich. 

VI.1.2 Nebenanlagen 

Um den durch großzügige parkartige Freiflächen -1nnen- 

höfe- geprägten Gebietscharakter des geplanten Büropark- 

es "Auf der Mielesheide" zu wahren und die avisierte ho- 

he Aufenthaltsqualität dieser Bereiche nicht durch un- 

tergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zu gefähr- 

den, setzt der B-Plan fest: 

"Nebenanlagen gem. g 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. 

Nebenanlagen gem. g 14 Abs. 2 BauNVO bleiben hiervon un- 

berührt. " 

VI.2 Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung einer ökologisch und land- 

schaftsgestalterisch verträglichen Einbindung des Plan- 



gebietes in den Landschaftsraum des Heierbuschtales, 

wird die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. 

5 19 BauNVO im gesamten Verfahrensgebiet auf 0,s festge- 

setzt. 

Die Möglichkeit einer Überschreitung der zulässigen GRZ 

durch bauliche Anlagen gem. 5 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 

bleibt gem. 5 19 Abs. 4 Satz 2 und 3 BauNVO hiervon un- 

benommen. 

Die max. zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) wird unter 

Berücksichtigung der umgebenden Bebauungstruktur sowie 

der Lage des Plangebietes im Übergangsbereich zum frei- 

en Landschaftsraum des Heierbuschtals gein. § 20 BauNVO 

im gesamten Verfahrensgebiet auf 2,O festgesetzt. 

VI.3 Höhe der baulichen An1.aqen 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Bauschutzbereich 

des Flughafens Essen-Mülheim wird die Höhe der bauli- 

chen Anlagen gem. 5 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. 16 Abs. 3 

BauNVO durch Einschrieb der maximal zulässigen Höhe der 

baulichen Anlagen im Planteil festgesetzt. 

Um eine Verzahnung des bebauten Bereiches mit dem an- 

grenzenden Landschaftsraum substantiell wie visuell zu 

gewährleisten, setzt der Bebauungsplan für einen im 

Planteil durch Signatur eindeutig gekennzeichneten Be- 

reich der überbaubaren Fläche fest: 

"Im Durchgangsbereich -D- wird die Höhe der Überdachung 

gem. 9 9 Abs. 2 BauGB :i.V.m. ?j 18 Abs. 1 UüuNVO und 



5 16 Abs. 4 BauNVO auf rnind. 157,OO m UNM festgesezt, 

wobei durchgängig eine lichte Höhe von miild. 8,OO m zu 
gewährleisten ist." 

V1 .4 Bauweise 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes "Büro- und Ver- 

waltungsnutzungen" ist - mit Ausnahme des textl. festge- 

setzten Durchgangsbereiches D - eine "geschlossene Bau- 
weise" -g- gern. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 

3 BauNVO festgesetzt. 

Hiermit wird der städtebaulichen Grundkonzeption einer 

sich zum Landschaftsraum hin öffnenden Blockstruktur so- 

wie dem Schutz der innenliegenden Berejche vor Lärm- 

und sonstigen Beeinträchtiguiigen, insbesondere entlang 

der Hatzper Straße (L 1.32) sowie der Theodor-Althoff - 
Straße, Rechnung getragen. 

V I . 5  Überbaubare Flächen 

Zur Gewährleistung des beabsichtigten Bebauungskonzep- 

tes und den sich darin konkretisierenden städtebauli- 

chen Zielsetzungen wird im Bebauungsplan die überbauba- 

re Grundstücksfläche durch die Festsetzung von "Baugren- 

zen" gern. g 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 5 23 Abs. 1 und 

3 BauNVO bestimmt. 

Da ein 6-spuriger Ausbau der gegenwärtig 4-spurig ge- 

führten Hatzper Straße (L 132) auf Grund der derzeiti- 

gen, wie auch der langfristig zu erwartenden Verkehrsbe- 

lastung aus fachplanerischer Sicht nicht notwendig er- 

scheint, werden 10,OO m der zur Hatzper Straße parallel 

verlaufenden Anbauverbotszone unker partieller Aufgabe 

dieser Erweiterungsfläche in die überbaubare Grund- 

stücksfläche mit einbezogen. 



Desweiteren setzt der ßebauunqsplan die maximale Begren- 

zung der Tiefgarage gem. 9 Abc. 1 Nr. 4 U. 22 BauGB 

durch Einzeichnung im Planteil gem. PlanZVO fest. 

VI.6 örtliche Bauvorschriften 

Zur Sicherung einer einheitlichen architektonischen For- 

mensprache des vertikalen Abschlusses der konzipierten 

Bebauungsstruktur setzt der Bebauungsplan für den gesam- 

e ten Verfahrensbereich fest: 

"Als Dachform wird gem. § 81 Abs. 1 Mr. % BauONW i.V.m. 

1 9 Abc. 4 BauGB Flachdach - FD - festgesezt. . . 
Ausnahmsweise zulässig sind Sonderdachformen wie Ton- 

nen- und Kuppeldächer sowie sonstige gewölbte Dachaus- 

bildungen." 

Die im Verfahrensbereich festgesetzten Flachdächer sind 

zum Zwecke der Niederschlagswasserrückhaltung sowie aus 

Gründen des "ökologischen Übergangs" in den angrenzen- 

den Landschaftsraum des Heierbuschta1.e~ entsprechend 

den Festsetzungen unter Pkt. VI.7.2 zu begrünen 

0 

Um eine visuelle Beeinträchtigung der dem Plangebiet be- 

nachbarten sensiblen Nutzungen auszuschließen sowie zur 

Gewährleistung eines formal geordneten Erscheinungsbil- 

des des Plangebietes trifft der Bebauungsplan folgende 

Festsetzungen: 

"Gem. 5 81 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 BauONW i.V.m. 5 9 

Abs. 4 BauGB sind 



- Werbeanlagen lediglich an Gebäuden und dort nur un- 

terhalb der jeweiligen Traufe zulässig; 

- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht unzu- 

lässig. " 

VI.6.3 Einfriedungen 

Zur Sicherung der städtebaulich-landschaftsplanerischen 

Grundkonzeption des Büroparks "Auf der Mielesheide", ei- 

nen naturnahen, substanziell wie visuell harmonischen 

Übergang des bebauten Bereiches in den angrenzenden 

,Landschaftsraum des Heierbuschtales zu gewährleisten, 

trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzung: 

"Gemäß 5 81 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 BauONW i.V.m. 5 9 

Abs. 4 BauGB sind Einfriedungen gegenüber den öffentli- 

chen Verkehrsflächen ausschließlich auf den ihnen je- 

weils zugewandten Baugrenzen zulässig. Einfriedungen ge- 

genüber dem Landschaftsschutzgebiet Nr. 3.4.20 "Beck- 

mannsbusch-Stocksiepen" sind iinzulässig". 

V1 . 7  Pf lanzgebote 

8 VI.7.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Zielsetzung des Bebauungsplanes ist es u.a., eine wei- 

testgehende ökologische wie landschafts- und freiraumge- 

stalterische Aufwertung des Plangebietes gegenüber dem 

gegenwärtigen Zustand zu erzielen. Aus diesem Grunde so- 

wie zur Gewährleistung einer landschaftsgerechten Ein- 

bindung der geplanten Bebauung an der Nahtstelle zwi- 

schen Bau- und Freiraumstruktur setzt der Bebauungsplan 

folgendes fest: 



"Mit Ausnahme der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten 

sowie der im Planteil festgesetzen Tiefgaragenflächen 

sind die nicht überbauten Grundstücksflächen gem. 5 9 

Abs. 1 Nr. 25a BauGB i .V.m. 5 81 Abs. 1 Nr. 4 BauONW 

fachgerecht und vollständig zu begrünen und mit einhei- 

mischen, standortgerechten Laubbäumen sowie mit Sträu- 

chern struktur- und artenreich zu bepflanzen und so zu 

erhalten. Je angefangene 500 m2 Grundstücksfläche sind 

2 großkronige Laubbäume -Stammumfang in 1 m Höhe mind. 

0,35 m- zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Nadelge- 

hölze sind unzulässig." 

Die Pflanzgebotsflächen überdecken den Großteil der in 

Teilbereichen des Planqebie-tes vorhandenen ,erhaltenswer- 

ten Vegetationselemente, so daß deren Erhalt im Rahmen 

der durchzuführenden Begrünungsmaßnahmen gewährleistet . 
ist. Auf die zusätzliche Festsetzung vor< Flächen für 

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be- 

pflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB wird daher 

verzichtet. Im übrigen ist die Baumschutzsatzung der 

Stadt Essen - vgl. Pkt. V,II.2 - maßgebend. 

Für die unterbauten Grün- und Freiflächen des Planungs- 

gebietes setzt der Bebauungsplan darüberhinaus fest: 

"Die nicht überbauten Tiefgaragen-, Keller- und Lager- 

flächen sind, soweit sie nicht für Erschließungszwecke 

benötigt werden, gem. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i.V.m. 

81 Abs. 1 Nr. 4 BauONW unter Gewährleistung einer 

durchgängigen Bodensubstratauflage von mind. 0.80 m 
fachgerecht und vollständig zu begrünen und mit einhei- 

mischen standortgerechten Laubbäumen sowie mit Sträu- 

chern struktur- und artenreich zu bepflanzen und dauer- 

haft so zu erhalten. Je angefangene 500 m2 ist ein groß- 

kroniger Laubbaum -Stammumfang in 1 m Höhe mind.0,35 m- 

unter Gewährleistung einer art- und standortspezifisch 



notwendigen Erdüberdeckung, mind. jedoch 0.80 m, zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Nadelgehölze sind 

unzulässig." 

Eine Liste einheimischer Bäume ist im Anhang zur Begrün- 

dung des Bebauungsp1ar1.e~ beigefügt. 

Um die lokallrlimatisch-lufthygienischen Auswirkungen 

der baulichen Inanspruchnahme des Verfahrensgebietes 

weitgehend zu kompensieren sowie zum Zwecke der Rückhal- 

tung des anfallenden Niederschlagswassers, trifft der 

Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

"Flachdächer sind gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zu 
100 % ihrer Gesamtfläche mit einer extensiven Begrünung 
- 2.B. Gräser, Wildkräuter und/oder bodendeckende Gehöl- 
ze - zu versehen und dauerhaft so zu erhalten, wobei ei- 
ne Bodensubstratauflage von mind. 0,10 m zu gewährlei- 

sten ist. 

Ausgenommen hiervon sind Belichtungselemente, Dachflä- 

chenbereiche mit Anlagen zur Nutzung ernev.erbarer Ener- 

giequellen (2.B. Sonnenkollektoren) sowie notwendige 

haustechnische Einrichtungen". 

V1 .8 Grünflächen 

VI.8.1 Private Griinflächeg 

Im Übergangsbereich zwischen dem geplanten SO-Gebiet 

und dem nordöstlich angrenzenden vorhandenen WR-Gebiet 

im Verlauf der Straße Beckmannsbusch,' wird zur Gewähr- 

leistung eines nachbarverträglichen Abstandes beider 

Baugebiete sowie zur !Sicherung von Flächen. zur naturna- 



hen und landschaftsgerechten Versickerung, Rückhaltung 

und Verdunstung des anfallenden Niederschlagswassers ei- 

ne "Private Grünfläche" gern. 5 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

mit der Zweckbestimmung "Parkanlage (Fläche für die na- 

turnahe Niederschlagswasserversickerung, -rückhaltung 

und -verdunstung)" festgesetzt. 

In direktem räumlichen Übergang zu dieser Fläche wird 

südöstlich angrenzend an das geplante SO-Gebiet eine 

"private Grünfläche" zum Zweclre der naturnahen und land- 

schaftsgerechten Versickerung, Rückhaltung und Verdun- 

stung des anfallenden Niederschlagswassers sowie zur Si- 

cherung einer landschaftsgerechten Einbindung und Aus- 

formung des Übergangsbereiches zwischen dem geplanten 

SO-Gebiet und dem angrenzenden Landschaftsraum des 

Heierbuschtales mit der Zweckbestimmung~ "Parkanlage 

(Fläche für die naturnahe Niederschlagswassersickerung, 

-rückhaltung und -verdunstung)" gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB festgesetzt. 

Diese Fläche ist sowohl Bestandteil des Landschafts- 

schutzgebiets Nr. 3.4.20 "Beckmannsbusch-Stocksiepen" 

des wirksamen Landschaftsplans, a1.s auch der Verbands- 

grünfläche Nr. 40 des KVR. 

Durch diese Festsetzungen sowie die hier ohnehin wirksa- 

me Baumschutzsatzung der Stadt Essen - vgl. Pkt. VII.2 
- wird der Erhalt des in diesem Bereich vorhandenen Ve- 

getationsbestandes hinreichend gesichert, so daß auf 

die zusätzliche Festsetzung von Flächen für die Erhal- 

tung von Bäumen, Sträuc11e::n und sonstigen Bepf lanzungen 

gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB verzichtet werden kann. 

Zur Sicherung der öffentlichen Zu- und Durchgängigkeit 

der gem. 5 9 Abs. 1 Ir. 15 BauGB festgesetzten "priva- 

ten Grünflächen" wird im Bereich dieser ein "Geh- und 



Leitungsrecht" zugunsten der Allgemej.nheit - vgl. Pkt. 
VI. 10.3 - festgesetzt. 
Die exakte Wegeführung wird im Rahmen der durch die Bau- 

lasteintragung - vgl. Pkt. XI.l - yesicherten Ausbaupla- 
nung abschließend festgelegt. 

VI.8.2 öffentliche Grünfläche 

Das an das geplante SO-Gebiet - vgl. Pkt. VI.l - bzw. 
die "private Grünfläche" - vgl. Pkt. VI.8.1 - südöst- 

lich angrenzende, im wirksamen Landschaftsplan ausgewie- 

sene Landschaftsschutzgebiet Nr. 3.4.20 "Beckmannsbu- 

sch-Stocksiepen", wird einschließlich des Grundstückes 

Hatzper Str. 10 als "Öffentliche Grünfläche" mit der 

der Zielsetzung des wirksamen Landschaftsplanes entspre- 

chenden Zweckbestimmung- vgl . Pkt . IV. 1 - "Parkanlage 

(Fläche für die naturnahe Erholung/Sukzessionsfläche)" 

gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt. Diese Festset- 

zung sichert gleichzeitig die in diesem Bereich darge- 

stellte Verbandsgrünfläche Nr. 40 des KVR. 

VI.9 Flächen für Maßnahmen zuin Schutz.,-zsr Pflegund zur 

Erhaltung von Natur und Landscha-E_t 

Durch die Festsetzung der als Stichstraße mit einem Wen- 

dekreis ausgebildeten Planstraße im Anschluß an die 

Hatzper Straße (L 132) sowie die südöstlichen Bereiche 

des geplanten So-Gebietes "Büro- und Verwaltungsnutzun- 

gen" wird ein Teil des ausgewiesenen Landschaftsschutz- 

gebietes Nr. 3.4.20 "Beckmannsbusch-Stocksiepen" in An- 

spruch genommen. Der betroffene Grundstücksteil stellt 

sich zur Zeit als Gartenbrache mit einem Gehölzbestand 

aus alten Obstbäumen, Ahorn, Weißdorn U. a. dar. 

Als 'Ausgleich für die mit dem o . g. Eingriff verbundenen 
unvermeidbaren Beeinträch-tigungen von Natur und Land- 



schaft sowie die Inanspruchnahme eines Teilbereiches 

des Landschaftsschutzgebietes wird das im Geltungsbe- 

reich des Bebauungsplans liegende Grundstück Hatzperstr- 

aße 10 als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" gem. g 9 

Abs.1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 

lung von Natur und Landschaft geinäß 5 8 a BNatSchG sind 

hierbei die Entsiegelung des Grundstückes, der Abriß 

und die Entsorgung der dort vorhandenen Gebäudereste, 

die Renaturierung des Geländes sowie der dauerhafte Er- 

halt und die Pflege cler Koniperisationsmaßnahmen - vgl. 
Pkt. XI.2 - vorgesehen. 
Nach Abriß der Gebäude und der nachfolgeiiden naturnahen 

Entwicklung einer Streuobstwiese soll dlese Fläche zu 

einem integralen ökologisch und landschaftsgestalte- 

risch wertvollen Bestandteil des Heierbuschtales werden. 

Zur Sicherung der Zweckbestimmung und Zuordnung der 

durch den Verursacher der unvermeidbaren Inanspruchnah- 

me von Natur- und Landschaft durchzuführenden Maßnahmen 

wird füz die gem. 5 9 Abs. I Nr. 20 BauGB festgesetzte 
Fläche des Grundstückes Hatzper Straße 10 eine Baulast 

- vgl. Pkt. XI.2 - eingetragen. 

VI.10 Erschließunq 

Die externe Erschlieli'ing des im Bebauuncjsplan festge- 

setzten sonstigen Sondergebietes "Büro- und Verwaltungs- 

nutzungen" baut auf dem gegenwärtigen Status QUO auf 

und ist nach den Ergebnissen des durch die Ingenieurge- 

sellschaft Heimann mbH aus Hannover vorgelegten Ver- 

kehrsgutachtens, unter Berücksichtigung geringfügiger 



partieller Aufweitungen der vorhandenen Verkehrsflä- 

chen, als gesichert einzustufen. 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurde die Leistungsfähig- 

keit des Verkehrsnetzes und seiner relevanten Knoten- 

punkte im Einzugsbereich des geplanten "Büroparks" de- 

tailliert überprüft und nachgewiesen. Die "Verkehrsun- 

tersuchung Essen, Theodor-Althoff-Straße" der Ingenieur- 

gesellschaft Heimann mbH ist beim zuständigen Fachamt 

der Stadt Essen einzusehen. 

Das Plangebiet wird durch die im Bebauungsplan Nr. 3/95 

"Theodor-Althoff-Str./IIatzperstr. (Auf der Mieles- 

heide)" als "öffentliche Verkehrsfläche" gem. 9 Abs. 

1 Nr. I1 BauGB festgesetzten Erschließungsstraßen, die 

Hatzper Straße (Nord--Süd-Richtung) sowie die Theodor- 

Althoff-Straße (Ost-West-Richtung) tangiert. Die Auswei- 

sung der "öffentlichen. Verkehrsfläche'' im Zuge der Theo- 

dor-Althoff-Straße umfaßt dabei neben den Fahrbahnen 

und Geh- bzw. Radwegen im Vorgriff auf das avisierte 

Planfeststellungsverfahren auch den benötigten Verkehrs- 

raum für die geplante Endhal t.estelle der Ir-Stadtbahnli- 

nie U 17. 

Bei der Dimensionierung der "öffentlichen 'Verkehrsflä- 

che" im Zuge der Hatzper Straße (L 132) wurde der Flä- 

chenbedarf für eine Bushaltestelle im Bereich des Kno- 

tenpunktes Hatzper Straße/Theodor-Althoff-Straße, für 

die Anbindung des Büroparks "Auf der Mielesheide" durch 

eine möglicherweise später - je nach Entwicklung der 

künftigen Verltehrsbelastung - in die im B-Plan ausgewie- 

sene Planstraße einzuführende Linksabbiegespur sowie 

für eine Verzögerungsspur im Einfahrtsbereich der fest- 

gesetzten Planstraße berücksichtigt. 

Die Erschließung des Baugebietes von der Theodor-Alt- 



hoff-Straße aus erfolgt durch die Einräumung einer Zu- 

fahrtsmöglichkeit von dieser aus als Rechts-Rechts-An- 

schluß, wobei zur Gewährleistung eines reibungslosen 

Verkehrsablaufes im Sinne einer gesicherten Erschlie- 

ßung die Zufahrt über eine ca. 60 m lange Verzögerungs- 

Spur vorgesehen ist. 

Zur Erschließung der neu konzipierten Bebauung im rück- 

wärtigen, dem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes 

zugewandten Bereich sowie zur Erschließung des für die 

naturnahe Erholung ausgewiesenen Talraumes des Heierbu- 

schtals, wird im Anschluß an die Hatzper Str. (L 132) 

eine Stichstraße mit Wendekreis als "Öffentliche Ver- 

kehrsfläche" gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauCB festgesetzt. 

Die Leichtigkeit des Verkehrs au£ der Hatzper Straße (L 

132) wird durch die Ausweis~ing einer zusätzlichen ca. 

50 m langen Verzögerungsspur im Einfahrtsbereich des 

hierbei konzipierten Rechts-Rechts-Anschlusses gewähr- 

leistet. 

Durch die Anbindung des Plangebietes, sowohl an die 

Theodor-Althoff-Straße, als auch an die geplante Stich- 

straße irn Anschluß an d.ie Hatzper Straße, erfolgt eine 

sinnvolle Verteilung des quartierbezogenen Ziel- und 

Quellverkehrs, wobei die Organisation der inneren Er- 

schließung des Plangebietes eine ausschließliche Andie- 

nung des Ver- und Entsorgungsverkehrs von der Planstra- 

Re aus vorsieht. Auch hierdurch wird eine potentielle 

Beeinträchtigung des dem Plangebiet unmittelbar benach- 

barten "Reinen Wohngebietes" vermieden. 

VI.10.2 Ruhender Verkehr 

Zur Deckung der gem. 51. BauONW erforderlichen Stell- 

plätze ist im Plangebiet eine Tiefgarage gern. 5 9 Abs. 
1 und Abs. 22 BauGB mit je einem Ein- und Ausfahrtsbe- 



reich an der Theodor-Althoff--Straße sowie der Planstra- 

Re gem. 9 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB festgesetzt. 

Um einen reibungslosen Verkehrsablauf im Sinne einer ge- 

sicherten Erschließung z? gewährleisten, erfolgt die 

Tiefgaragenzufahrt von der Theodor-Althoff-Straße aus 

über eine zusätzliche, Ca. 60 m lange Verzögerungsspur. 

Seitens des Investors ist beabsichtigt, die durch die 

Errichtung des geplanten "Büroparks" entfallenden, bis- 

lang durch die Messe Essen genutzten Stellplätze dieser 

im Rahmen einer Mehrfachnutzung der in der geplanten 

Tiefgarage zu errichtenden Stellplätze in gleicher Grö- 

ßenordnung wieder zur Verfügung zu stell.en. 

Ein entsprechend spezifiziertes Angebot des Investors 

an die Messe Essen GmbH ist bereits ergangen und wird 

gegenwärtig seitens der Messe Essen GmbH geprüft. 

VI.10.3 Geh- und Leitungsrechte 

Zur Sicherung einer künftigen Fußwegeverbindung zwi- 

schen dsr Theodor-Altlioff-Straße und dem Heierbuschtal 

sowie der Zugänglichkeit des Heierbuschtales von der 

Planstraße aus wird im Bereich der im B-Plan dort fest- 

gesetzten "privaten GI.-ünflächen" - vgl. J?kt. V1 .8.1 - 

gem. g 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein "Geh- und Leitungs- 

recht" zugunsten der ALlgemeinheit festgesetzt. 

VI.ll Immissionsbezogene mtsetzunqen 

Leitziel des Immissionsschutzkonzeptes der Stadt Essen 
I 

- Entwurf der Fortschreibung 1993 - ist neben dem Er- 
halt der klimatologisch-liifthygienisch günstigen Situa- 



tion vor allem die Minimierung der vorhandenen Bela- 

stung durch Luftschadstoffe. 

Dieser Zielsetzung folgend wird zur Vermeidung vom Plan- 

gebiet potentiell ausgehender Scliadstoffemissionen im 

Bebauungsplan folgende Festsetzung getroffen: 

"Gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB ist im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans die Verwendung von Stein- und Braun- 

kohle zur Energieerzeugung nicht zulässig". 

VI.11.2 Verkeh~slärmimmissionen 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung im Bereich 

"Karstadt Hauptverwa1:ung" und zum Bebauungsplan "Theo- 

dor-Althoff-Straße/Hat.zper Straße (Auf der Mieles- 

heide)" des Stadtplanungsamtes der Stadt Essen wurde 

insbesondere überprüft, wie sich die Geräuschiminissio- 

nen aufgrund der geplanten erheblichen Parkplatzvergrö- 

ßerungen - insbesondere auf dem Karstadtgeiände - und 

dem damit verbundenen zu erwartenden Mehrverkehr im Um- 

feld des Plangebietes auf den lronzipierten Büropark 

"Auf der Mielesheide" auswirken. 

Die relevanten Belastungszahlen der Theodor-Althoff- 

Straße sowie der Hatzper Straße (L 132) wurden anhand 

einer im Rahmen der "Verlrehrsuntersuchung Essen, Theo- 

dor-Althoff-Straße" der Ingenieurgesellschaft Heimann 

mbH aus Hannover durchgeführt.en detaillierten Leistungs- 

fähigkeitsüberprüfung des umgebenden Straßennetzes nach 

Fertigstellung der Bau- und Ausbauvorhaben Karstadt, 

IBM und Büropark "Auf der Mielesheide" ermittelt. 

So liegen die Beurtei lungspegel entlang der Hatzper 

Straße (L 132) tags zwischen 70 dB(A) und 72 dB(A), 



nachts zwischen 60 dB(A) und 62 dB(A), an der Theodor- 

Althoff-Straße tags zwischen 64  dB(A) und 66 dB(A) , 

nachts zwischen 53 dB(A) und 55 dB(A). 

Im Ergebnis ist festzi~stellen, daß aufgrund der progno- 

stizierten Geräuschimxnissionen der relevante Orientie- 

rungswert aus dem Beiblatt zur DIN 18005 überschritten 

wird. 

Da ein aktiver Schal.lschutz durch Lärmschutzwände, -wäl- 

le 0.ä. aus städtbaulich-stadtgestalterischen Gründen 

sowie aufgrund der örtli.chen Gegebenheiten ausscheidet, 

triff.t der Bebauungsplan hier unter Zugrundelegung der 

in der VDI 2719 "Schalldämmi~ng von Fenstern und deren 

Zusatzeinrichtungen" enthaltenen Anhaltswerte für Innen- 

schallpegel bei der Dimensionierung von Schallschutzfen- 

stern gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB folgende Festsetzun- 

gen zu baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen 

zur Vermeidung oder Minderung schädlicher Umwelteinwir- 

kungen - passlve Schallschutzmaßnahmen - im Sinne des 
BImSchG: 

"Gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist im Bereich des fest- 

gesetzten sonstigen Sondergebietes "Büro- und Verwal- 

tungsnutzungen" durch Grundrißgestaltung und/oder den 

Einbau geeigneter Schallschutzfenster - ggf. mit Lüf- 

tungseinrichtungen - sicherzustellen, daß der Mitte- 
lungspegel in den Innenräumen je nach Art der Nutzung 

den in der VDI-Richtlinie 2719, Tafel 5, vorgeschriebe- 

nen Wert bei geschlossenen Fenstern und Türen nicht 

übersteigt. 

Dies ist vor Sozial-, Büro- und Komniuilikationsräumen 

mit Orientierung zur Hatzper Straße (L 132) und zur 

Theodor-Althoff-Straße hin durch den Einbau von Fen- 

stern der Schallschutzklasse I1 gemäß VDI-Richtlinie 

2719, Tafel 3, zu gewährleisten". 



VI.12 Entwässerung 

Der Verfahrensbereich befindet sich in einem entwässe- 

rungstechnisch teilweise erschlossenen Gebiet und wird 

über ein Trennsystem entwässert. 

Das gesamte Schmutzwasser des Plangebietes wird über 

städtische Kanäle dem Borbecker Mühlenbach, der Berne 

und dann der Emscher zugeleitet. 

Die bioloqi sche Behandlung und Reinigung des Abwassers 

0 erfolgt in der Emscherflul3kläranlaqe bei Dinslaken, die 

gegenwärtig jedoch nicht mehr den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entspricht. 

', 
Da ei.n genehmigtes Abwasserbeseitigungskonzept derzeit 

nicht vorliegt, können Neuanschlüsse auf Grundlage der 

MURL-Erlasse vom 08.01.92 und 13.11.. 92 nur noch zugelas- 

sen werden, wenn dadurch eine Erhöhung der Einwohnerwer- 

te von 10 %, bezogen auf die Summe aller Bebauungspläne 

im Einzugsbereich der Kläranlage, nicht überschritten 

wird. 

Durch die hier gepl.anten Nutzungen wird der Schwellen- 

wert von 10 % bei weitem nicht erreicht. 

Während das Schmutzwasser direkt in die vorhandene städ- 

tische Entwässerungsanlage, d.h. in die Schmutzwasserka- 

nalisation in der Theodor-Althoff-Straße bzw. in der 

Straße Beckmannsbusch eingeleitet werden kann, ist die 

Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers in die 

öffentliche Abwasseranlage aufqrund hydraulischer und 

wasserwirtschaftlicher Gegebenheiten des vorhandenen Ka- 

nalnetzes nicht möglich. 

Um die Erschließung des Plangebietes gem. 5 4 Abs. 1 

Nr. 2 BauONW zu sichern, ist das anfallende Nieder- 



schlagswasser im Verfahrensgebiet des Bebauungsplans un- 

schädlich zu beseitigen. 

Auf der Grundlage eines durch die Ingenieurgesellschaft 

Höpfner mbH aus Köln erarbeiteten Entwässerungskonzep- 

tes wurde die abwassertechnische Erschließung des Büro- 

parks "Auf der Mielesheide" durch Rückhaltung, Versicke- 

rung und Verdunstung des anfallenden Niederschlagswas- 

sers innerhalb des 0.g. Baugrundstückes nachgewiesen. 

Dem Entwässerungskonzept lag ein Bodengutachten des Erd- * haulaboratoriums Essen, Prof. Dr.-Ing. H. Nendza und 

Partner aus Essen zugrunde, wonach eine Versickerung 

des anfallenden Niederschlagswassers infolge des hohen 

Grundwasserstandes und der geringen Durchlässigkeit des 

Untergrundes nur in sehr begrenztem Maße möglich ist. 

Im Einzelnen sieht das Entwässerungskonzept vor, das ge- 

faßte anfallende Niederschlagswasser der Dach-, Dek- 

ken-, Pflaster- und Grünflächen über zwei getrennte Ent- 

wässerungssysteme abzuleiten und zu versickern. Die Ent- 

wässerungsysteme unte1:teilen sich dabei jn eine konven- 

tionelle Kanalentwässerung mit einem Speicher- bzw. 

Rückhaltebecken und eine ökologisch orientierte Wasser- 

führung, wobei beide Systeme an eine zentrale, im Be- 

reich der gem. $ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten 

"privaten Grünfläche" konzipierte Versickerungsfläche 

angeschlossen sind, innerhalb derer eine oberflächenna- 

he Versickerung mittel s Versickerilngsteichen und -mul- 

den vorgesehen ist. 

Zur Gewährleistung eines versickerungsfähigen Untergrun- 

des bedarf es dabei einer Bodenverbesserung der oberen, 

vornehmlich lehmigen Deckschicht. 

Der Wasserspeicher dient neben der Rückhaltung und Spei- 

cherung des Regenabfl.iisses vor allem der zusätzlichen 



Bewässerung der Bepflanzungen in niederschlagsarmen Jah- 

reszeiten sowie zum Ausgleich des Verdunstungsverlustes 

der wechselfeuchten Bereiche und Teichanlagen. 

Im Sinne einer ökologisch-landschaftsgestalterischen In -  

tegration der Versickerungsanlagen in das Landschafts- 

schutzgebiet Nr. 3.4.20 "Beckmannsbusch-Stocksiepen" 

werden die Versickerungsteiche und -mulden innerhalb 

der Ca. 5600 qm umfassenden "privaten Grünfläche" ent- 

sprechend dem landscllaftspflegerischen Beitrag "Büro- 

park 'Auf der Mielesheide' - Gestaltung der privaten 

Grünfläche" naturnah ausgebildet und unter Berücksichti- 

gung der örtlichen Gegebenheiten und landschaftspflege- 

rischen Belange gestaltet. 

Das Gutachten "Entwässerung Büropark "Auf der Mieles- 

heide", Essen-Bredeney" der Ingenieurgesellschaft 

Höpfner mbH, das Bodengutachten "Baugrunduntersuchung 

und Hydrologie Büropark "Au.€ der Mielesheide", Essen- 

Bredeney" des Erdbaulaboratoriums Essen, Prof. Dr.-Ing. 

H. Nendza und Partner sowie der landschaftspflegerische 

Beitrag "Büropark ' A u f  der Mielesheide' - Gestaltung 

der privaten Grünfläche" der Ingenieurgesellschaft 

Höpfner mbH ist beim zuständigen Fachamt der Stadt Es- 

sen einzusehen. 

Die öffentlich-rechtliche Sicherung der Entwässerung 

des anfallenden Niederschlagswasser sowie die ökolo- 

gisch-1andschaftsgestaIterische Ausbildung der hieraus 

resultierenden Entwässerungsmaßnahmen entsprechend den 

vorliegenden Gutachten der Ingenieurgesellschaft 

Höpfner mbH aus Köln erfolgt über eine Baulasteintra- 

gung in das Baulastverzeichnis bei de)r Bauaufsichtsbe- 

hörde der Stadt Essen --vgl. Pkt. XI.l-. 



Durch die geplante bauliche Nutzung wird der bereits be- 

stehende hohe Bodenversiegelungsgrad des vorhandenen 

Parkplatzes nicht erkennbar erhöht. Im Gegenteil wird 

durch die Rekultivieriing der neu konzipierten Freiräume 

eine ökologisch-hydrogeologische Verbesserung des Sta- 

tus Quo erzielt. Ungeachtet dessen ist es dennoch not- 

wendig, den noch verbleibenden Bodenversiegelungsgrad 

auf ein Minimum zu reduzieren. Der Bebauungsplan setzt 

daher folgendes fest: 

"Mit Ausnahme der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten 

dürfen die unbebauten Flächen der Baugrundstücke gem. 

5 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 4 BauONW 

gegenüber dem Eindringen von Oberflächenwasser nicht 

versiegelt werden." 

V1 I . Kennzeichnungen und H$.nwei se 

VII.l Textliche Kennzeichnunqen 

Da nach den vorliegenden Unterlagen im Plangebiet weder 

der Bergbau umgegangen ist, noch verlassene Tagesöffnun- 

gen vorbanden sind, ist mit bergbaulichen Einwirkungen 

auf das Plangebiet nicht zu rechnen. 

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten ist möglicher- 

weise dennoch oberflächennaher Bergbau in Form s o g .  

"wilden" Abbaus umgegangen, der bergbaul.iche Sicherungs- 

maßnahmen erforderlich machen könnte. 

Sollten beim Aushub von Baugruben Unregelmäßigkeiten 

oder Hohlräume im Baugrund festgestellt werden,, wird 

empfohlen, eine Sachverständigenstelle zu Rate ZU zie- 
hen. 



V1 I. 2 Hinweise: 

Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich die- 

ses Bebauungsplanes gilt die "Satzung uin Schutze des 

Baumbestandes in der Stadt Essen (Neilfassung) vom 

28.09.1982" - Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 40 vom 

01.10.1982 - .  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Bau- 

schutzbereich des Flughafens Essen-Mülheim. 

Gemäß 5 7 Abs. 5 der Entwässerungssatzung der Stadt Es- 

sen vom 11.11.97 ist dj.e Einleitung von Dränagewasser 

in die öffentliche Abwasseranlage grundsätzlich nicht 

zulässig. 

Folgende Gutachten liegen dem Bnbauungsplan zugrunde 

und können bei den zuständigen Fachämtern der Stadt Es- 

sen eingesehen werden: 

- "Verkehrsuntersuchung Essen, ~heodor-~lthoff-~traße 

- Ingenieurgesellschaft Heimann mbH, Hannover; 

- "Schalltechnische Untersuchungen im Bereich "Kar- 

stadt Hauptverwaltung" und zum Bebauungsplan "Theo- 

dor-Althoff-Straße/Ha-tzper Straße (Auf der Mieles- 

' heide)" - Stadtplanungsamt der Stadt Essen, Essen; 

- "Baugrunduntersuchuiig und Hydrologie Büropark "Auf 

der Mielesheide", Essen-Bredeney" - Erdbaulaboratori- 

um Essen, Prof. Dr.-Ing. H. Nendza und Partner, Es- 

sen: 

- "Entwässerung Büropark "Auf der Mielesheide", Essen- 

Bredeney" - Ingenieurgesellschaft Höpfner mbH, Köln; 



- Landschaftspf1egeriscl1er Beitrag "Büropark 'Auf der 

Mielesheide' - Gestaltung der privaten Grünfläche" - 
Ingenieurgesellschaft Höpfner mbH, Köln. 

VIII. Auswirkungen der Planung 

VIII.l Inanspruchnahme und Ausgleich von Beeinträchtiqungen 

von Natur und Landschaft 

Im Rahmen der Planentwurfserstellung wurden mehrere Be- 

bauungs- und Erschließungsvarianten erarbeitet und ana- 

lysiert, die entsprechend dem Vorsorgeprinzip vermeidba- 

re Beeinträchtigungen von Natiir und Landschaft nach Mög- 

lichkeit unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtig- 

ungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landes- 

pflege ausgleichen. 

Durch die vorliegende Planung sind nach durchgeführter 

Umwel~tverträglichkej.tspriifung dennoch folgende, nicht 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

möglich: 

- partielle Eingriffe in vorhandene Biotopstrukturen 

(Gehölzstreifen entlang der Hatzper Straße sowie im 

Verlauf des aufgeschütteten Walls im Übergangsbe- 

reich zwischen dem vorhandenen Parkplatz und dem an- 

grenzenden Landschaftsraum des Heierbuschtales; 

- zusätzliche Versiegelung von Flächen und daraus re- 

sultierend eine verminderte natürliche Niederschlags- 

wasserversickerung mit der Gefahr einer Verschärfung 

der Hochwassersituation sowie der Verlust von Verdun- 

stungsflächen (konzipierte öffentliche Verkehrsflä- 

che im Anschluß an die Hatzper Straße sowie geringfü- 



gige partielle Aufweitungen der Verkehrsflächen in 

der Theodor-Althoff-Straße und der Hatzper Straße). 

Der nun vorliegende Bebauungsplanentwurf stellt eine un- 

ter ökologischen Gesichtspunkten vertretbare Lösung dar. 

VIII.l.l Kompensationsmaßna~ 

Zum Zwecke der planungsrechtlichen Sicherung von Kom- 

pensationsmaßnahmen werden innerhalb des geplanten 

Büroparks "Auf der Mielesheide" nachstehende Festset- 

zungen getroffen: 

- Gebot zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern - 
vgl. Pkt. VI.7.1; 

- Gebot zur Dachbegrünung - vgl. Pkt. VI.7.2; 
- privaten Grünflächen - vgl. Fkt. VI. 8.1; 
- Vermeidung von Schadstoffimmissionen - vgl. -Pkt. 

VI.11.1; 

- ~ewährleistung einer naturnahen Niederschlagswas- 

serversickerung, -rüclrhaltung und -verdunstung - 
vgl. Pkt. VI. 12 sowie 

- Verbot der Oberf lächenversiegelung - vgl. Pkt. 

VI.12. 

Als Ausgleich für die innerhalb des Landschafts- 

schutzgebietes Nr. 3.4.20 "Beckmannsbusch - Stock- 

siepen" liegende, als Stichstraße mit einem Wende- 

kreis ausgebildete Planstraße im Anschluß an die 

Hatzper Straße (L 152) - Eingriffsfläche ca. 1350 m2 
- sowie die Inanspruchnahme eines Teils des ausgewie- 

senen Landschaftsschutzgebietes Nr. 3.4.20 "Beck- 

mannsbusch-Stocksiepen" durch die südöstlichen, 

nicht über- oder unterbaubaren Bereiche des konzi- 

pierten sonstigen Sondergebietes "Büro- und Verwal- 

tungsnutzungen" - Eingriffsfläche Ca. 1350 m2 - wird 
das im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegende 



Grundstück Hatzper Straße 10 - Ausgleichsf läche Ca. 
2500 m2 - als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt:. 

Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 

lung von Natur und Landschaft ist hierbei die Entsie- 

gelung des Grundstüclres, der Abriß und die Entsor- 

gung der dort vorhandenen Gebäudereste, die Renatur- 

ierung des Geländes sowie der dauerhafte Erhalt und 

die Pflege der im Zuge der avisierten Baulasteintra- 

gung - vgl. Pkt. X I  .2 - zu konkretisierenden Kompen- 

sationsinaßnahmen vorgesehen. 

VIII.1.3 Anpassunqbestehend.er Planungen 

Das im Bebauungsplnn Nr . 3/95 "Theoclor-Althof f -Stra- 

ße/Hatzper Straße {Auf der Mielesheide)" festgesetz- 

te sonstige Sondergebiet "Büro-- und Vc?rwaltungsnut- 

Zungen" überdeckt in seinem südöstlichen Bereich die 

planungsrechtlichen Darstellungen des wirksamen Land- 

schaftsplanes sowie die Festsetzungen des Land- 

schaftsschutzgebietes Nr. 3.4.20 "i3eckmannsbusch - 

Stocksiepen" . 
Der überdeckte Bereich hat eine ungefähre Größe von 

2700 m2. 

Mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 

Nr. 3/95 "Theodor-Althoff-Straße/Hatzper Straße (Auf 

der Mielesheide)" treten die diesem widersprechenden 

Darstellungen und Festsetzungen des o. g. Land- 

schaftsplanes bzw. des Landschaftsschutzgebietes Nr. 

3.4.20 "Beckmannsbusch - Stocksiepen" gem. § 29 Abs. 

4 LGNW außer Kraft; der Landschaftsplan wird entspre- 

chend angepaßt . 



Der Geltungsbereic,h des Bebauungsplans Nr. 3/95 

"Theodor-Althoff-Straße/Hatzper Straße ("Auf der 

Mielesheide") liegt teilweise innerhalb der Verbands- 

grünfläche Nr. 40 der Stadt Essen. Eine Neuabgrenz- 

ung der Verbandsgrünfläche Nr. 40 ist nicht erforder- 

lich, da die geplante Änderung der gegenwärtigen Nut- 

zungsdarstellungen mit der Funktion der Verbandsgrün- 

fläche vereinbar ist. 

VIII.2.1 Verkehrsbelastungen 

Die veykehrlichen Auswirkungen des geplanten Büro- 

parks "Auf der Mie Lesheide" wurden unter Berücksich- 

tigung der nach Fertigstellung der Bau- und Ausbau- 

vorhaben Karstadt und IBM zu erwartenden Streckenbe- 

lastungen im Rahmen der "Verkehrsuntersuchung Essen, 

Theodor-Althoff-Straße" der Ingenieurgesellschaft 

Heimann mbH aus Hannover detailliert untersucht. 

Verkehrstechnisch relevant sind hierbei die jeweili- 

gen Verkehrsbelastiingen in den morgendlichen - 7.30 

bis 8.30 Uhr - und abendlichen - 16.00 bis 17.00 Uhr 

- Spitzenstunden im Bereich des Knotenpunktes Hatz- 

per Straße (L 132)/ Theodor-Althoff-Straße. 

So weist das Verkehrsgutachten für die Theodor-ALt- 
, , 

hoff-Straße lediglich in der abendlichen Spitzenstun- 

de eine Zunahme der Verlrehrsbelastung von Ca. 750 

Kfz/h auf ca. 1000 Kfz/h aus, während die Verkehrsbe- 

lastung der Hatzper Straße (L 132) in der morgendli- 

chen Spitzenstunde von ca. 2000 Kfz/h auf Ca. 2300 

Kfz/h., in der abendlichen Spitzenstunden von ca. 

1850 Kfz/h auf 21.00 Kfz/h steigt. 

Trotz der erhöhten Verkehrsbelastung wurde die Lei- 

stungsfähigkeit des Verkehrsnetzes und seiner rele- 



vanten Knotenpunkte im Ej.nzugsbereich des Büroparks 

"Auf der Mielesheide" unter Berücksichtigung gering- 

fügiger Erweiterungen der vorhandenen öffentlichen 

Vekehrsflächen - partielle Aufweitung der Hatzper 

Straße (L 132) sowie Einrichtung einer Verzögerungs- 

Spur in der Theodor-Althoff-Straße - gutachterlich 

nachgewiesen. 

VIII.2.1 Verkehrliche Auswirkungen und Verkehrslärm 

VIII.2.2 Verkehrslärmimmissionen 

Im Rahmen der 'Schalltechnischen Untersuchung' im Be- 

reich "Karstadt Hauptverwaltung" und zum Bebauungs- 

plan "Thedor-Althoff-Straße/Hatzper Straße (Auf der 

Mielesheide)" des Stadtplanungamtes der Stadt Essen 

wurde insbesondere überprüft, wie sich die Geräusch- 

immissionen aufgrund der geplanten erheblichen Park- 

platzvergrößerung - insbesondere auf dem Karstadtge- 

lände - und den damit verbundenen zu erwartenden 

Mehrverkehre im Umfeld des Plangebietes auf die vor- 

handene Wohnbebauung an den Geltungsbereich des Be- 

bauungsplanes direkt angrenzenden Bereich der Theo- 

dor-Althoff-Straße, der Straße Beckmannsbusch sowie 

der Straße Heierbusch auswirken. 

Die relevanten Belastungszahlen der Theodor-Althoff- 

Straße sowie der Hatzper Straße (L 132) mit den, 

durch den' direkten Ziel- und Quellverkehr hervorgeru- 

fenen unterschiedlichen Streckenbelastungen, wurden 

anhand einer im Rahmen der "Verkehrsuritersuchung Es- 

sen Theodor-Althoff--Straßew der Ingenieurgesell- 

schaft Heimann mbH aus Hannover durchgeführten de- 

taillierten Leistu:tzgsfähigkeitsüberprüfung des umge- 

benden Straßennetzes nach Fertigstellung der Bau- 



und ~usbauvorhaben Karstadt, IBM und Büropark "Auf 

der Mielesheide" ermittelt. 

Im Ergebnis ist dabei zu konstatieren, daß sich der 

Beurteilungspegel. gegenüber der gegenwärtigen Situa- 

tion im Bereich der Theodor-Althoff-Straße nicht 

bzw. nur geringfügig - um Ca. 1 dß(A) - erhöht. 

Durch die immissionsabschirmende Wirkung des geplan- 

ten Büroparks "Auf der Mielesheide", bezogen auf die 

von der Hatzper Straße (L 132) ausgehenden Geräusch- 

emissionen, erfolgt im Bereich der Straße Beck- 

mannsbusch eine geringfügige Reduktion des relevan- 

ten Beurteilungspegels uiri Ca. 2 dß(A), im Bereich 

der Straße Heierbusch sogar eine Redulrtion des rele- 

vanten Beurteilungspegels um Ca. 3 dB(A). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß auf- 

grund der im Bebauungsplan Nr. 3/95 "Theodor-Alt- 

hoff-Straße/Hatzper Straße (Auf der Mielesheide)" 

festgesetzten Nutzungen sowie der Bauvorhaben im Um- 

feld des Bebauungsplanes für die vorhandene Wohnbe- 

bauung im Bereich der Theodor-Althoff-Straße, der 

Straße Beckmannsbusch sowie der Straße Heierbusch 

keine relevante Zunahme des Mittelungspegels er- 

folgt, teilweise mgar eine wahrnehmbare Entlastung 

eintritt. 

IX. Zahlenwe-&e 

IX. 1 Flächengrößen 

SO-Gebiet: ca. 26.900 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche: ca. 16.300 m2 

Öffentliche Grünfläche: ca. 11.800 m2 



Private Grünfläche: ca. 5.600 m2 

Verfahrensgebiet insgesamt: ca. 60.600 m z  

IX.2 Nutzungskennziffern 

Grundflächenzahl (GRZ): 0.5 

Geschoßflächenzahl (GFZ): 2.0 

X. Aufhebung rechtsverb~dlicherBebauungsp1äne 

Der Verfahrensbereich des Bebauungsplanes Nr. 3/95 

"Theodor-Althoff-Straße/Hatzper Straße ("Auf der Mieles- 

heide") überdeckt den rechtsverbindlichen Bebauungsplan 

Nr. 22/66 "Mielesheide" im Bereich der nordwestlichen 

Verfahrensgrenze im Verlauf der Thodor-Althoff-Straße. 

Der überdeckte Bereich hat eine ungefähre Größe von 20 

m Tiefe und 200 rn Brej i:e. 

~ i t  dem Inkrafttreten des vorliegenden I3ebauungsplanes 

gelten alle entgegens,tehendeii, früher getroffenen Fest- 

setzungen, insbesondere die 'es Bebauungsplanes Nr. 

22/66 "Mielesheide" als aufgehoben, soweit sie den Gel- 

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3/95 "Theodor-Alt- 

hoff-Straßeflatzper Straße (Auf der Mielesheide)" be- 

treffen. 

XI. über Baulast zu sichernde Reqelunqen 

XI.1 Sicherung der Erschliei&nnq 

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entwässerung 

im Sinne einer gesicherten Erschließung des sonstigen 

Sondergebietes "Büro-. und Verwa1.tungsniitzungen" wird 

folgende Baulast in das Baulastenverzeicl~nis bei der 

Bauaufsichtsbehörde der Stadt Essen eingetragen: 



"Die Stadt Essen ist Eigentümerin des Grundstückes Hatz- 

per Straße/Theodor-Althoff-Straße, Gemarkung Bredeney, 

Flur 3, Flurstück 163. 

Als Eigentümerin des vorgenannten Grundstückes wird 

hiermit gegenüber der Bauaufsichtsbehörde folgende Ver- 

pflichtungserklärung (Baulast) gemäß 5 78 Abs. 1 der 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas- 

sung vom 26.06.1984 zur Eintragung in das Baulastenver- 

zeichni s abgegeben : 

'Das im Rahmen von Baumaßnahmen (Dachflächen und sonsti- 

ge befestigte Flächen) anfallende Niederschlagswasser 

auf dem Grundstück Gemarkung Bredeney, Flur 3, Flur- 

stück 163, ist nach ~aßgabe des beiliegenden Entwässe- 

rungsberichtes vom 30.06.1995 sowie des Konzeptes "Land- 

schaftspflegerischer Beitrag" vom Juli 1995 der IGH In- 

genieurgesellschaft Höpfner mbH auf dem Grundstück zur 

Versickerung zu bringen.' 

Die belasteten Grundstücksflächen sind in dem beiliegen- 

den Lageplan grün schraffiert. Es ist bekannt, daß die- 

se Baulast gegenüber Rechtsnachfolgern wirksam ist.'! 

XI.2 Kompensation von Einqr-ffen in N&r und Landschaft 

Zur Sicherstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

für die unvermeidbare Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft im Rahmen des im Bebauungsplanes festgesetz- 

ten sonstigen Sondergebieten "Büro- und Verwaltungsnut- 

Zungen" sowie der "öffentlichen Verkehrsfläche" im An- 

schluß an die Hatzper Straße (L 132) wird folgende Bau- 

last in das Baulastenverzeichnis bei der Bauaufsichts- 

behörde Stadt Essen eingetragen: 



"Die Friedrich Krupp GmbH ist Eigentümerin des Grund- 

stücks Hatzper Straße 10, Gemarkung Bredeney, Flur 3, 

Flurstück 164. 

Als Eigentümerin des vorbezeichneten Grundstücks wird 

hiermit gegenüber der Bauaufsichtsbehörde folgende Ver- 

pflichtungserklärung (Baulast) gemäß § 78 Abc. 1 der 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas- 

sung vom 26.06.1984 zur Eintragung in das Baulastenver- 

zeichnis abgegeben: 

'Das Grundstück an der Hatzper Straße, Gemarkung Brede- 

ney, Flur 3, Flurstüclr Nr. 164, ist als Kompensations- 

fläche für die im Bebauiingsp1.angebiet "Theodor-Althof f - 

Straße/Hatzper Straße (Auf der Mielesheide)" Nr. 3/95 

liegenden Bauflächen nach Maßgabe des beiliegenden Ge- 

staltungskonzeptes den Grünflächenamtes vom 04.08.1995, 

welches Bestandteil dieser Baulast ist, zu renaturieren 

und dauerhaft zu unterhalten. Die von einem Landschafts- 

architekten zu erstellende Planung ist vor Durchführung 

der Maßnahmen der Stadt Essen - Grünflächenamt - zur Ge- 
nehmigung einzureichen.' 

Die belasteten Grundstücksflächen sind in dem beiligen- 

den Lageplan grün schraffiert. 

Es ist bekannt, daß diese Baulast gegenüber Rechtsnach- 

folgern wirksam ist." 

XII. Kosten der Bauleitplanu~q 

XII.l Erstellunq der öffentlichen Verkehrsflächen 

Der beitragsfähige Erschließungsau£wand für die neu her- 

zustellende öffentliche ~erkehrsfläChe - Planstraße im 
Anschluß an die Hatzper Straße - beträgt, gekkrzt u m  

den 10 v.H. Stadtanteil, ermittelt nach den zur Zeit 

gültigen Einheitssätzen, rd. 235.000,- DM. In diesem Be- 



trag sind keine Kosten für Freilegungen, Böschungen und 

evtl.' Stützmauern enthalten. 

Bezüglich der Realisierung der neu herzustellenden öf- 

fentlichen Verkehrsfläche besteht Einvernehmen darüber, 

daß zwischen dem Erwerber des Baiigrundstückes und der 

Stadt Essen ein Erschließungsvertrag gem. g 124 BauGB 

dahingehend abgeschlossen wird, daß der Erwerber den 

Bau der an die Hatzper Straße (L 132) anschließenden 

Verkehrsfläche - Planstraße - anstelle der Stadt Essen 
übernimmt und diese Fläche der Stadt Essen nach Fertig- 

stellung der Baumaßnahmen überläßt. 

Eine sinngemäß gleiche Regelung über die notwendige Er- 

weiterung der vorhandenen "öffentlichen Verkehrsflä- 

chen" - partielle Aufweitung der Hatzper Straße (L 132) 

sowie die Verzögerungsspur in der Theodor-Althoff-Stra- 

Re - wird im Rahmen einer Ausbauvereinbariing zwischen 
dem Erwerber des Baugrundstückes und der Stadt Essen ge- 

troffen. 

Für die angestrebte Anbindung an die Hatzper Straße 

(L 132) sowie die notwendige Aufweitung der vorhandenen 

Verkehrsflächen wird eine Verwaltungsvereinbarung bezüg- 

lich der Kostenübernahme zwischen dem 1,andschaftsver- 

band Rheinland - Rheinisches Straßenbauaint Wesel - und 
der Stadt Essen vor dem Abschluß des Anzeigeverfahrens 

gern. g 11 Abs. 1 und 3 BauGB bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf getroffen werden. 

XII.2 Erschließungsbeiträge 

Bei der Ermittlung des Erschließungsaufwandes für die 

ausgewiesene öffentliche ~rünfläche kann eine beitrags- 

fähige Fläche von rd. 11.800 m2 berücksichtigt werden, 

so daß in Verbindung mit dem entsprechenden Einheits- 



satz voraussichtlicl~ init ca. 370.000,- DM an Beitrags- 

einnahmen zu rechnen ist. 

Für die bereits vorhandenen Erschließungsanlagen Theo- 

dor-Althoff-Straße und Hatzper Straße können noch Er- 

schließungsbeiträge in Höhe von rd. 180.000,- DM verein- 

nahmt werden. 

An Kanalanschlußbeiträgen kann mit einem Bei.tragsaufkom- 

men von rd. 360.000,- DM gerechnet werden. 

Eine Umlegung nach Maßgabe der $ 3  45 - 79 BauGB findet 
hier keine Anwendung, da der Bebauungsplanentwurf, bis 

auf die Arrondierungsfläche im Bereich der Aatzper Str. 

(Bundesstraßenverwa1.tting) , das Eigentum der Stadt Essen 

überdeckt. 

Anhanq zur Begründuns. 

Anlage 1: Umweltverträglichkeitsprüfi~ng 

Anlage 2: Pflanzliste "Einheimische Bäume" 

Essen, 31.08.1995 

Dezernat für Planung, Bau und Boden Stadtplanungsamt 

i .\. Dr. Görgens 
Beigeordneter 


